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Aufsicht über die Untersuchungen führt. Uber Beschwerden gegen Maß
nahmen des Staatsanwalts entscheidet der übergeordnete Staatsanwalt

(2) Der Staatsanwalt hat über die Beschwerde innerhalb von fünf Tagen 
zu entscheiden, das Ergebnis aktenkundig zu machen und dem Beschwerde
führer mitzuteilen. Wird der Beschwerde stattgegeben, hat der Staats
anwalt eine entsprechende Weisung zu erteilen.

(3) Durch die Beschwerde wird der Gang der Untersuchung nicht auf
gehalten. Die Durchführung der Maßnahme kann ausgesetzt werden.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

Einleitung des Ermittlungsverfahrens

§92
Anlässe zur Prüfung

Anlässe zur Prüfung der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
können sein:

1. eigene Feststellungen der Untersuchungsorgane;
2. Aufträge des Staatsanwalts;
3. Anzeigen und Mitteilungen von Staats- und Wirtschaftsorganen;
4. Anzeigen und Mitteilungen der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion;
5. Anzeigen und Mitteilungen gesellschaftlicher Organisationen und Ein

richtungen ;
6. Anzeigen und Mitteilungen von Bürgern;
7. Selbstbezichtigungen;
8. Tod unter verdächtigen Umständen.

§93

Anzeigen und Mitteilungen
(1) Anzeigen und Mitteilungen können mündlich oder schriftlich er

stattet werden. Über die mündliche Anzeige oder Mitteilung ist ein Proto
koll aufzunehmen. Das Protokoll ist von dem Anzeigenden oder Mitteilen
den zu unterschreiben. Bei Straftaten, die auf Antrag des Geschädigten zu 
verfolgen sind, ist der Geschädigte über die Notwendigkeit der Antrag
stellung zu belehren.

(2) Der durch die Straftat Geschädigte ist auf die Möglichkeit der Gel
tendmachung eines Schadensersatzanspruches und auf seine Rechte gemäß 
§ 17 im Strafverfahren hinzuweisen.

§94
Tod unter verdächtigen Umständen

Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß jemand eines nicht natür
lichen Todes gestorben oder die Todesart nicht aufgeklärt ist oder wird
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